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Bezugnebmend auf die Anfrage dex' Abg~ H 0 n n e :r und Genossen vom 

5.März d.J., betreffend die Gefährdung der Volksgesul1dheit durch die Ver

nachlässigung der Pflichten der Bundesregierung gegenüber den spita.lerhal'" 

, tenden Gemeinden, teilt Bundesminister für FinanZen Dr~K ami t z 

folgendes mit: 

"Das Kra.nkenanstaltemves~m ist gern. A:rt,,12 Abs"l ?1!!"t;>2 hinsichtlich 

der Gesetzgebung ü?er die Grundsätze Bundessache und hinsiohtlioh der Er

lassung von Ausführungsgesetzen und der VollEiehung Landessache. Im übrigen 

sind die Bestimmungen des österreichischen Krankenanstaltengesetzes vom 

15.Juli 1920, StGBl<tNr.327, mit Ausnahme deZ' §§ 48 und 49 auch derzeit in 
'" 

Kraft. Der 'EntWurf eines neuen Krankenansta.ltengesetzes wird im Bundes

ministerium für soziale Verwaltung derzeit ausgearbeitet~ 

Bis zum Jahre'1938 wurde der nicht gedeckte Errichtungsaufwand und 

Betriebsabgang öffentlicher I<:rankenq.nstal ten nach d'en Bestimmungen des § 48 

Abs.l und § 49 Aba.1 des zitierten Kral'Jkenanstal~'1?;esetzes zu 2/8 vom Bei

tragsb~irk, zu 3/8 vom Land bzw~Krankenanstaltensprengel und zu 3/8 vom 

Bund getragen. Die Verpflichtung zur AUfbringung des nicht vom Bund gedeckten 

'Ausfalles lastete zu 5/8 a.uf dem Land, wenn Beitragsbezirke und Kranken-

a.nstaltensprengel nicht erriohtet wurdenn 

Die §§ 48 und 49 des Krankenanstal tengesetzes \vurden gem" 17. Ver

ordnung ßur Einführung steuerrechtlicher Vorschriftien in der Ostmark 

/: Rd.Erl.d.RFM und RMI vo llr,8 Q 1939, RMEliV"Nr'l34, S.1725,Abschn.C (Ändex:ung 

des Krankenanstaltengesetzes)~1 ausser Kraft gesetzt und die Deokung des 

Aufwandes für die Erriohtung, Ausgestaltung,' Erweiterung und Unterhaltung 

der öffentlichen He1l- und Pf1egeanstalten den damaligen Reiohsgauen als 

Se1bstverwaltungskörper ab 1.461939 in'"Vol1em Umfange übertragen., Diese Be

stimmungen, sind gem~ § 2 des Rechtsüberleitungsgesetzes (StGBl.Nr~6/1945) 

als österreichisohe Rechtsvorschriften weiter in Ge1tung~ 

Diese Reohtslage wurde bei Beratung des Finanzausgleiches im Jahre 

1947 ab 1.Jänner 1948 dadurch berücksichtigt, dass den Spitalerhaltern 

im Wege des Finanzausgleiches entsprechende Mittel zur Erfüllung der ihnen 

auf Grund der Verfassung obliegenden Aufgabe'1 zur Verfügüng gestellt werden .. 
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2.Beiblatt Beiblatt zurPa~lrumentskorrespondenz 26.März 195'2 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat f'estgestell t, 

dass' die Uraachedes !etriebsabganges der 8ffent1ichen Krankenanstalten in 

erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Krankenversicherungatr~ger 

für ihre Versicherten unzureichende Vorpf1egskostenersätze leisten, Nach 

einer vom Bundesministerium für soziale Verwaltung überreichten Aufstellung 

wird der Gesamtautwand der öffentliohen Krankenanstalten in ganz österreich 

in H8he von 

785,784.596,70 Bwie folgt gedeckta 
116,050.138.- S duroh Verpf1egakostenersätze der ,Sozialversicherungaträger und 

392,201.545,10 Sduroh Selbstzable~~ 
277,532.913,60 S Abgang • 

. Trotz der eindeutigen Reohtslage wird die Frage einer Daokung des 
, , 

Betriebsabganges 'der öffentlichen Krankenanstalten aus öffentlichen Mitteln 

geprüft, wobei' jedoch folgende Massnahmen' als notwendige Voraussetzungen 

gefordert werden müssen: 

1. Festsetzung echter und kostendeckender Verpflegskostensätze für die 

~lgemeinenöffentliohen Krankenanstalten. 
2. Gesetz1icbe Festlegung einer Höchstgrenze für die Gewährung eines RsbattoD 

an die Krankenversioherungsträger. 
3. Heranz1ehung der. Einzugsgemeinden zur Deokung des Aufwandes der Kranken

anstalten. 

4. Gründliche Kontrollen der Krankena.ns.tal ten, um eine sparsame Gebarung zu 
gewährleisten," 

-.... -.-
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